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SPORTVEREIN UDLIGENSWIL 
 

STATUTEN 
 
 
Erstellt Udligenswil, 28.Mai 1985 
Revidiert Udligenswil, 23.Februar 1991 
Revidiert Udligenswil,  29.Januar 1994 
Revidiert Udligenswil, 28.Januar 1995 
Revidiert Udligenswil, 28.Januar 2006 
Revidiert Udligenswil, 27.Januar 2007 
Revidiert Udligenswil, 29.Januar 2011 
 

1 Name und Sitz 

Art. 1 

Der Sportverein Udligenswil ist ein Verein im Sinne von ZGB Art. 60 ff. mit Sitz in 
Udligenswil. 

2 Zweck des Vereins 

Art. 2 

Der Sportverein Udligenswil bezweckt eine möglichst vielseitige körperliche Betätigung 
seiner Mitglieder und strebt die Pflege der Kameradschaft an. 

Art. 3 

Der Sportverein Udligenswil kann auf Beschluss der Generalversammlung Mitglied von 
Sportfachverbänden werden. 

3 Bestand 

Art. 4 

Der Verein gliedert sich in: 
a) Stammverein: „Sportverein“ Udligenswil 
b) Riegen 

 
Die Riegen werden an der Generalversammlung festgelegt. 

Art. 5 

Alle Mitglieder sind dem Stammverein untergeordnet. 

Art. 6 

Die Mitglieder-Kategorien des Vereins sind: 
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a) Schüler 
b) Aktivmitglieder 
c) Ehrenmitglieder 
d) Passivmitglieder 

4 Aufnahmen und Ernennungen 

Art. 7 

Als Aktivmitglied kann aufgenommen werden, wer aus der obligatorischen Schulpflicht 
entlassen ist. 
 
Personen, welche sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
Aufnahmen können auf Antrag des Vorstandes an einer Vereins- oder Generalversammlung 
erfolgen, Ernennungen nur an einer Generalversammlung. 
 
Passivmitglied wird, wer den festgesetzten Passivbeitrag bezahlt hat. 

5 Übertritte und Austritte 

Art. 8 

Der Übertritt in eine andere Mitgliederkategorie ist dem Vorstand mitzuteilen. 

Art. 9 

Der Vorstand hat die Mutationen an der nächsten Versammlung bekannt zu geben. 

Art. 10 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden: 
a) wenn es sich in moralischer Hinsicht dem Verein gegenüber unwürdig zeigt oder die 

Interessen des Vereins schädigt. 
b) wenn es gegen die Vereinsstatuten verstösst. 
 
Der Ausschluss erfolgt durch die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes und 
erfordert eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Dem auszuschliessenden 
Mitglied ist eine vorherige Stellungnahme einzuräumen. 
 
Die Mitgliedschaft im Verein erlischt automatisch, wenn ein Mitglied trotz Mahnung die 
letzten drei Mitgliederbeiträge nicht bezahlt hat. 

6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Art. 11 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Bestimmungen der Statuten sowie den 
Versammlungsbeschlüssen nachzukommen. 
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Art. 12 

Sämtliche Aktiv- und Ehrenmitglieder sind stimmberechtigt. 

Art. 13 

Eventuell notwendige Versicherungen für Unfälle und Haftpflicht ist Sache der Mitglieder. 

7 Organe und Verwaltung 

Art. 14 

Das Vereinsjahr schliesst mit dem 31. Oktober des Kalenderjahres. 

Art. 15 

Die Organe des Vereins sind: 
- die Generalversammlung 
- die Vereinsversammlung 
- der Vorstand 
- die Revisoren 
 
7.1 Generalversammlung 
Die Generalversammlung findet in der Regel im Monat Januar statt. 
 
Traktandenliste: 
1. Wahl der Stimmenzähler 
2. Abnahme des Protokolls der letzten Generalversammlung 
3. Mutationen 
4. Jahresberichte 

I. des Präsidenten 
II. der Riegenleiter 

5. Abnahme der Jahresrechnung und Bericht der Revisoren 
6. Festlegung der Riegen 
7. Festlegung der Anlässe 
8. Genehmigung der Mitgliedsbeiträge und Budgets 
9. Wahlen 

I. des Vorstandes 
II. der Rechnungsrevisoren 

10. Bestellung von Kommissionen 
11. Statutenrevision 
12. Ernennungen 
13. Anträge 
14. Verschiedenes 
 

Art. 16 

Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet das absolute, im 3. Wahlgang entscheidet das 
relative Mehr. 
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Art. 17 

Eine ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen, wenn der Vorstand es für 
notwendig hält oder wenn 1/5 aller stimmberechtigten Mitglieder unter Bekanntgabe der 
Anträge eine solche schriftlich verlangen. 

Art. 18 

Zur Generalversammlung müssen die Mitglieder mindestens 14 Tage vorher vom Vorstand 
unter Angabe der Traktanden schriftlich oder per E-Mail eingeladen werden. Anträge 
zuhanden der Generalversammlung sind mindestens 10 Tage vorher dem Vorstand 
schriftlich oder per E-Mail einzureichen.  

Art. 19 

Die Traktanden der Generalversammlung müssen an einer vorangehenden 
Vorstandssitzung beraten werden. 

Art. 20 

Über alle Versammlungen ist ein Protokoll zu führen. 
 
7.2 Vorstand 

Art. 21 

Der Vorstand wird an der Generalversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt und ist  
wiederwählbar. Er sollte aus mindestens 3 Mitgliedern bestehen, die folgende Chargen 
bekleiden: 
 

• Präsident 
• Aktuar 
• Kassier 
• Riegenleiter 

 
Vom Vorstand wird ein Mitglied als Vize-Präsident gewählt. 

Art. 22 

Der Vorstand besorgt die laufenden Vereinsgeschäfte und wahrt die Rechte des Vereins 
gegenüber Dritten. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist. 

Art. 23 

Über die Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, das an der nächstfolgenden Sitzung zu 
genehmigen ist. 

Art. 24 

Alle Vorstandsmitglieder und Vorturner sind beitragsfrei. 
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Art. 25 

Aufgaben der Vorstandsmitglieder 
 
Präsident Der Präsident leitet die Vereinsgeschäfte, die Vereinsversammlungen 

und Sitzungen des Vorstandes. Er vertritt den Verein nach aussen. Die 
verbindliche Unterschrift für den Verein führen der Präsident mit einem 
2. Vorstandsmitglied. 

 
Vize-Präsident Der Vize-Präsident ist Stellvertreter des Präsidenten. Er übernimmt im 

Verhinderungsfalle dessen Funktionen. 
 
Riegenleiter Der Riegenleiter ist verantwortlicher technischer Leiter für den gesamten 

Turnbetrieb der Riege. 
 
Aktuar Der Aktuar besorgt die Vereinskorrespondenz und die Einladungen. 
 
Kassier Der Kassier besorgt das Rechnungs- und Kassewesen des Vereins und 

legt darüber der Generalversammlung Rechenschaft ab. Er besorgt das 
Inkasso der Mitglieder Beiträge. 

 
7.3 Revisoren 

Art. 26 

Die Generalversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren für die Dauer von 2 Jahren. Ein 
Revisor kann wieder gewählt werden. Den Revisoren obliegt die Überprüfung des Kassa- 
und Rechnungswesens. Sie haben das Recht in die Bücher und Belege jederzeit Einsicht zu 
nehmen. Über ihren Befund erstatten die Revisoren der Generalversammlung Bericht und 
Antrag. 
 
7.4 Kommissionen 

Art. 27 

Für besondere Aufgaben und Anlässe des Vereins können durch die Versammlung 
Spezialkommissionen bestellt werden. 
 
7.5 Finanzielles 

Art. 28 

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 
 

a) den Jahresbeiträgen der Aktivmitglieder 
b) den Jahresbeiträgen der Passivmitglieder 
c) Erträgen aus Vereinsanlässen und Veranstaltungen 
d) Freiwilligen Beiträgen und Schenkungen 
e) Ertrag des Vereinsvermögens 

 
Die Beitragshöhe für den Stammverein und für die einzelnen Riegen werden durch die 
Generalversammlung festgelegt. 
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Art. 29 

Die Ausgaben des Vereins bestehen aus: 
a) ordentlichen Verwaltungskosten (Stammverein) 
b) Kosten des Turnbetriebes (Riegen) 
c) Entschädigungen an Chargierte 
d) weiter durch den Vorstand und die Vereinsversammlung beschlossene Ausgaben 

 
Pro Geschäft hat der Vorstand eine Kompetenz von Fr. 600.--. 

Art. 30 

Für die Verpflichtungen des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. 

8 Schlussbestimmungen 

Art. 31 

Eine Auflösung des Aktivvereins kann nur durch Beschluss der Generalversammlung 
erfolgen. Der diesbezügliche Vereinsbeschluss erfordert die Anwesenheit von 2/3 aller 
stimmberechtigten Mitglieder. 

Art. 32 

Im Falle einer Auflösung des Sportvereins Udligenswil ist das gesamte Vermögen der 
Gemeinde Udligenswil treuhändlerisch zu übergeben, bis sich wieder ein neuer Verein mit 
gleichem Zweck bildet. 

Art. 33 

• Diese Statuten treten mit der Genehmigung durch die Gründungsversammlung vom 
02.05.1985 in Kraft. 

• Revidiert gemäss Generalversammlungs-Beschluss vom 23.02.1991 
• Revidiert gemäss Generalversammlungs-Beschluss vom 29.01.1994 
• Revidiert gemäss Generalversammlungs-Beschluss vom 28.01.1995 
• Revidiert gemäss Generalversammlungs-Beschluss vom 28.01.2006 
• Revidiert gemäss Generalversammlungs-Beschluss vom 27.01.2007 
• Revidiert gemäss Generalversammlungs-Beschluss vom 29.01.2011 

 
 
Für den Sportverein Udligenswil 
 
 
Der Präsident: Hansruedi Bürgi Der Aktuar: Markus Hofmann 
 
 
 
 
 
Udligenswil, 29.Januar 2011 


